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Statuten Gemeinnütziger Frauenverein Interlaken, gegr. 1914 

 

 
I   NAME, SITZ UND ZWECK 
 
Art. 1 Name, Sitz  
 
Unter dem Namen "Gemeinnütziger Frauenverein Interlaken" besteht ein politisch und konfessi-
onell neutraler Verein im Sinne von Art. 60ff ZGB mit Sitz in Interlaken. 
 
 
Art. 2 Zweck 
 
Der Verein befasst sich mit gemeinnützigen Bestrebungen und Werken sozialer und kultureller 
Art in erster Linie zum Wohle der lokalen Bevölkerung. 
 
Der Verein unterhält: 
 
a) eine Brockenstube, wo gut erhaltene Gebrauchsgegenstände ohne Entschädigung entgegen-
genommen und zu günstigen Preisen verkauft werden. 
 
b) weitere gemeinnützige Werke und Einrichtungen, für die besondere Reglemente bestehen. 
 
 
II   MITGLIEDSCHAFT 
 
Art. 3 Mitglieder, Jahresbeitrag 
 
Mitglieder können natürliche und juristische Personen werden, welche den Jahresbeitrag bezah-
len. Mitglieder über 80 Jahre sind vom Mitgliederbeitrag befreit. Die Mitgliedschaft erlischt durch 
Austritt, Tod oder Ausschluss. 
 
Besonders verdienten Mitgliedern kann auf Beschluss der Mitgliederversammlung die Ehrenmit-
gliedschaft verliehen werden. Ehrenmitglieder sind vom Mitgliederbeitrag befreit. 
 
Der Austritt kann nur schriftlich und auf Ende des Kalenderjahres erfolgen. Die Mitgliedschaft 
erlischt, wenn der Jahresbeitrag nach zweimaliger Mahnung  nicht bezahlt worden ist. 
 
Wenn das weitere Verbleiben eines Mitgliedes im Verein den Vereinsinteressen zuwiderläuft, 
kann es vom Vorstand ausgeschlossen werden. Es hat ein Rekursrecht an die nächste Mitglie-
derversammlung. 
 
 
III   VEREINSORGANE 
 
Allgemeines 
 
Art. 4 Organe 
 
Die Organe des Vereins sind: 
a) die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand 
c) die Kontrollstelle 
 
  



 
 
Mitgliederversammlung 
 
Art. 5 Ordentliche Mitgliederversammlung  
 
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Die ordentliche Mitgliederver-
sammlung findet im ersten Halbjahr statt. Sie behandelt vor allem die in Art. 8 bezeichneten Ge-
schäfte. 
 
Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich oder per E-Mail durch den Vorstand 
spätestens 20 Tage vor dem Versammlungstag unter Bekanntgabe der Traktanden. 
 
Anträge von Mitgliedern sind bis spätestens Ende Januar bzw. mind. 2 Monate vor der Mitglie-
derversammlung dem Vorstand schriftlich zu unterbreiten. 
 
Die Mitgliederversammlung wird in der Regel vor Ort durchgeführt. Begründet kann diese auch 
schriftlich oder online durchgeführt werden.  
 
Art. 6 Ausserordentliche Mitgliederversammlung 
 
Eine ausserordentliche Mitgliederversammlung kann vom Vorstand jederzeit einberufen werden. 
Sie muss einberufen werden, wenn wenigstens ein Fünftel der Mitglieder dies verlangen. 
Für die a.o. Mitgliederversammlung gilt Art. 5 Abs. 2 analog. 
 
Art. 7 Beschlussfassung 
 
Die Mitgliederversammlung fasst die Beschlüsse mit einfachem Mehr der anwesenden Mitglieder, 
sofern die Statuten nichts anderes bestimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Präsidentin den 
Stichentscheid, bei Wahlen das Los. 
Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen, sofern die Mitgliederversammlung auf Antrag des Vor-
standes oder eines Mitglieds nicht geheime Abstimmung bzw. Wahlen beschliesst. 
 
 
Art. 8 Zuständigkeit der Mitgliederversammlung 
 
Die Mitgliederversammlung ist für folgende Geschäfte zuständig: 
 
a) Genehmigung von: 
 Protokoll der letzten Mitgliederversammlung 
 Jahresbericht der Präsidentin 
 Jahresrechnungen des Vereins und allfälliger Nebenorganisationen (Brockenstube usw.) 
 Bericht der Kontrollstelle und Entlastung des Vorstands 
 Budget 
 
b) Wahl der Mitglieder des Vorstandes, der Präsidentin und der Kontrollstelle 
 
c) Festsetzen des Jahresbeitrags 
 
d) Beschlussfassung über Geschäfte, die im Einzelfall  
 CHF 5’000.-- oder gesamthaft CHF 20’000.-- pro Jahr übersteigen. 
e) Beschlussfassung über Anträge des Vorstandes 
f) Beschlussfassung über Anträge der Vereinsmitglieder 
g) Mutationen 
h) Annahme und Änderung der Statuten 
i) Auflösung des Vereins 
 
In allen diesen Fällen ist die ordnungsgemässe Traktandierung vorausgesetzt. 
 
 
 



Vorstand 
 
Art. 9 Mitgliederzahl, Ersatz 
 
Der Vorstand besteht aus mindestens sieben Mitgliedern. Er wählt aus seiner Mitte die Vizeprä-
sidentin, die Sekretärin und die Kassierin. 
Der Vorstand wird für eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt und ist zweimal wiederwählbar.  
In begründeten Fällen kann die Mitgliederversammlung eine längere Amtsdauer beschliessen. 
Die Amtsdauer der Präsidentin beginnt mit deren Wahl, d.h. die Amtsdauer in anderen Vorstand-
schargen wird nicht angerechnet. 
Rücktritte sind der Präsidentin mindestens drei Monate vor einer Mitgliederversammlung be-
kanntzugeben. 
Scheidet ein Mitglied während der Amtsdauer aus, so kann an der nächsten Mitgliederversamm-
lung eine Ersatzwahl für den Rest der Amtsdauer stattfinden. 
Die Vorstandsmitglieder unterstehen der Schweige- und Sorgfaltspflicht. 
 
Art. 10 Entschädigungen 
 
Die Vorstandsmitglieder werden gemäss Vorstandsreglement entschädigt.  
 
Art. 11 Sitzungen, Beschlussfähigkeit 
 
Der Vorstand versammelt sich auf Einladung seiner Präsidentin, sooft es die Geschäfte erfordern. 
Die Präsidentin muss innert 10 Tagen eine Sitzung einberufen, wenn drei Vorstandsmitglieder es 
verlangen. 
Der Vorstand ist beschlussfähig, sobald die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Der Vor-
stand fasst seine Beschlüsse mit einfachem Mehr der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Präsidentin den Stichentscheid. 
 
Art. 12 Zeichnungsberechtigung 
 
Die rechtsverbindliche Unterschrift führen die Präsidentin oder die Vizepräsidentin kollektiv mit 
der Sekretärin oder mit der Kassierin (Unterschrift zu zweien). Für den Postcheck- und Bankver-
kehr haben die Präsidentin und die Kassierin Einzelunterschrift. 
 
Art. 13 Aufgaben und Befugnisse des Vorstandes 
 
a) Vertretung des Vereins nach aussen. 
b) Vorbereitung aller Geschäfte, die der Mitgliederversammlung zu unterbreiten sind. 
c) Einberufung der Mitgliederversammlung und Erstellen des Jahresberichtes, der Jahresrech-

nungen und des Budgets. 
d) Vollzug der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. 
e) Beschlussfassung in allen Vereinsangelegenheiten, die nicht der Mitgliederversammlung 

übertragen sind. 
f) Verwaltung des Vereinsvermögens und Führen der Vereinsbuchhaltungen. 
g) Finanzkompetenz hat der Vorstand für nicht budgetierte Geschäfte bis zum Betrag der von der 

Mitgliederversammlung in Art. 8d festgelegten Summe. 
h) Einsetzen von Kommissionen und Arbeitsgruppen, in die auch Mitglieder, die nicht dem Vor-

stand angehören oder Personen, die nicht Vereinsmitglied sind, delegiert werden können. 
i) Erlass von Reglementen  
k) Ausschluss von Mitgliedern. 
 
Kontrollstelle 
 
Art. 14 Rechnungsrevisorinnen 
 
Die Mitgliederversammlung wählt zur Prüfung der Vereinsrechnungen und allfälliger Nebenrech-
nungen zwei Revisorinnen. Eine Amtsperiode dauert vier Jahre. Wiederwahl ist zweimal zulässig. 
Die Revisorinnen dürfen dem Vorstand nicht angehören. 
Die Revisorinnen erstatten der Mitgliederversammlung schriftlich Bericht und Antrag. 
 



IV   FINANZ- UND RECHNUNGSWESEN 
 
Art. 15 Finanzwesen 
Der Frauenverein finanziert sich aus den Mitgliederbeiträgen, den Erträgen des Vereinsvermö-
gens, den Einnahmen Brockenstube, den Zuwendungen Dritter und Einnahmen aus besonderen 
Veranstaltungen. 
Das Vereinsvermögen ist für gemeinnützige und kulturelle Zwecke bestimmt. 
 
Art. 16 Haftung 
Für Schulden des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen; eine persönliche Haftung der Ver-
einsmitglieder ist ausgeschlossen. 
 
Art. 17 Rechnungswesen, Rechnungsjahr 
Das Rechnungswesen umfasst eine Buchhaltung für den Verein sowie für die Nebenorganisatio-
nen. Das Rechnungsjahr fällt mit dem Kalenderjahr zusammen. 
 
V   STATUTENÄNDERUNG, AUFLÖSUNG UND LIQUIDATION 
 
Art. 18 Voraussetzungen 
 
Statutenänderungen können nur durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit einem Mehr 
von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen beschlossen werden. 
 
Art. 19 Auflösung 
 
Für die Auflösung des Vereins bedarf es der Zustimmung eines Mehrs von zwei Dritteln der an 
der Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder. 
 
Art. 20 Vermögensverwendung 
 
Im Falle einer Auflösung wird das Vereinsvermögen einer anderen wegen Gemeinnützigkeit oder 
öffentlichem Zweck steuerbefreiten juristischen Person mit Sitz in der Schweiz zugewendet. 
 
VI  SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 
Art. 21 Inkraftsetzung, Aufhebung alter Bestimmungen 
 
Diese Statuten treten mit ihrer Annahme durch die Mitgliederversammlung vom 26. April 2022 
sofort in Kraft und ersetzen jene vom 28. März 2007. 
 
 
Die Präsidentin:     Die Sekretärin: 
 
 
Claudia von Allmen      Manuela Nyffeler  
 
 
Interlaken, 26. April 2022 
 
 
 
Bemerkung: In diesen Statuten wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Femininum verwendet. 
Männliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint. 


